
Ein Sonderzug ist nicht 
gratis zu haben
Will die Schweiz ihren bilateralen Weg mit der EU weiterge-
hen, kommt sie um ein institutionelles Rahmenabkommen 
nicht umhin. Es würde etwas Ordnung und Rechtssicherheit 
in die komplexen Vertragswerke bringen.
Von Markus Notter, 11.07.2018

In kaum einem Mitgliedsland wird so viel über die EU diskutiert wie im 
Nichtmitglied Schweiz. Den Stichworten begegnen wir in regelmässigen 
Abständen: institutionelles Abkommen, mit und ohne Rahmen. Bilatera-
le I und II, Schengen/Dublin, Assoziierung, fremde Richter, dynamische 
Rechtsübernahme, homogene Auslegung, Schiedsgericht, Überwachungs-
behörde, Marktzugangsabkommen und Guillotine. Wenn Sie bereits jetzt 
Kopfschmerzen haben, sind Sie in guter GesellschaZ.

Egal zu was: Die Meinungen gehen meist stark auseinander, die Diskussio-
nen sind heZig und emotional. Immer scheinen alle zu wissen, worum es 
geht. Die Guillotine-Klausel zum Beispiel müsse weg und durch die Lulas-
sung von verhältnismässigen Ausgleichsmassnahmen ersetzt werden, habe 
ich gelesen. Ich überlasse es Ihnen, ob Sie das auch so sehen.

Ein Stichwort aber dominiert alles: die roten Hinien. Ich weiss gar nicht, 
woher dieser Begri? kommt. Es gibt zwar rote Ampeln, die einem Palt be-
fehlen. Rote Hinien aber kennt man zumindest im Strassenverkehr keine. 
Aber das macht nichts. Man weiss, was gemeint ist. Und so scheint es mit 
allen anderen Begri?en auch zu sein: Man weiss, was gemeint ist.

Aber stimmt das wirklichF Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist nicht 
immer klar, was sich hinter diesen Begri?en versteckt. Das liegt auch an den 
Begri?en selbst. Es sind nicht immer rechtlich deTnierte Begri?e, sondern 
solche aus dem 1olitmarketing. Sie wollen oZ mehr verschleiern als erklä-
ren. Und das Verhältnis der Schweiz zur EU ist im Detail sehr vertrackt. Das 
hat mit einem Grundproblem in diesem Verhältnis zu tun. 

Die Krux im Verhältnis Schweiz/EU
Die Schweiz ist im wörtlichen Sinn in einer besonderen Hage. Sie liegt mit-
tendrin im EU-Europa. Die GeograTe ist ein 9aktum. Und die wirtschaZ-
liche Ver6echtung auch. All das spricht eigentlich für eine EU-Mitglied-
schaZ. Gleichzeitig hat die Schweiz aber Gründe, nicht dabei sein zu wollen. 
Über die Stichhaltigkeit dieser Gründe wollen wir hier nicht urteilen. 

Das Grundproblem der Schweiz ist also, dabei sein zu müssen, aber nicht 
dabei sein zu wollen. Das ist eine logische Unmöglichkeit, aus der man nur 
schwer herauskommt. Die Europa-1olitik der Schweiz ist deshalb seit je-
her geprägt vom Versuch, so weit wie möglich mit am 0isch zu sitzen, ohne 
aber alle 16ichten eines Mitgliedstaates übernehmen zu müssen. Und in 
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der 9olge davon natürlich auch, ohne die diesbezüglichen Rechte zu genies-
sen. 

Peute ist das Verhältnis Schweiz/EU durch ein dichtes Netz von über 
hundert Abkommen geregelt. Vom Pandel mit Käse und Uhren aus den 
J27(er-qahren bis zur Verknüpfung der jeweiligen Systeme für den Pandel 
mit 0reibhausgas-Emissionen im qahre )(J«. Die Histe des Bundes mit den 
Abkommen zwischen der Schweiz und der EU umfasst )« eng bedruckte 
Seiten »und das ist –uasi nur das Inhaltsverzeichnis zum Buch;. Sie sind in 
9orm und Inhalt geprägt von ihrer Entstehungszeit und Geschichte. Man-
che sind alleine mit der EU oder ihren Vorgänger-Institutionen abgeschlos-
sen worden, andere gleichzeitig auch mit den Mitgliedstaaten. 

Im Detail kennen sich nur 9achspezialisten aus. Als Einzelner kann man 
nicht den Überblick über alle Vertragsinhalte haben. Die Gesamtheit dieser 
Vertragswerke wird als Cbilaterales Rechtł bezeichnet. Man kann die Ab-
kommen grob unterscheiden in solche, 

4 die dem wirtschaAlichen Bustausch dienenÄ 

4 die der Schweiz eine geteili-un- an EUPorZ-rammen erö?nenÄ

4 die die busammenarveit öZn gehdryen regelnÄ

4 die die 0eilnahme am Schen-en/DuvlinPSWstem ermöglichen. 

Nicht wenige Abkommen übernehmen EU-Recht wörtlich oder verweisen 
darauf. Sie sind dem EU-Recht nachgebildet oder gar mit ihm identisch, 
sie tragen einfach ein Kreuzlein anstelle der Sterne. Vor allem die Verträge, 
die nach dem EWR-Nein von J22) unter dem 0itel Bilaterale I und II ab-
geschlossen wurden, enthalten solche Bestimmungen. Das ist auch sinn-
voll. Denn sie sollen ja den Lugang zum europäischen Binnenmarkt in be-
stimmten Sektoren sichern oder die 0eilnahme an einem Regelungssystem 
»Schengen/Dublin; ermöglichen. Das kann aber nur funktionieren, wenn 
die Bestimmungen für den gesamten Raum EU/Schweiz einheitlich sind. 
Man kann auf dem gleichen 9eld nur nach den gleichen Regeln 9ussball 
spielen. Wenn jede MannschaZ eigene Regeln hat, muss man das Spiel ab-
brechen.

Wie soll man nun dieses dicht verwobene Verhältnis zwischen der Schweiz 
und der EU zutre?end beschreibenF Assoziierung ist ein Begri?, der im 
0itel des Abkommens zur Schengen-Lusammenarbeit verwendet wurde. 
0ri  er nicht auf das gesamte Verhältnis Schweiz/EU zuF Ist die Schweiz 
nicht ein assoziiertes Mitglied der EUF Der Kanton Lürich bezeichnete sich 
zum Beispiel als assoziiertes Mitglied der umliegenden Regierungskonfe-
renzen. Man ging hin und bezahlte auch einen Beitrag, durZe aber nicht 
mitstimmen. Da ist das Verhältnis Schweiz/EU um einiges enger. 

Nun gut, diese Umschreibung würde wahrscheinlich hüben wie drüben zu 
Stirnrunzeln führen, obwohl sie zutre?ender wäre als der Begri? CBilatera-
lismusł. Aber wie gesagt, gewisse Bezeichnungen aus dem 1olitmarketing 
wollen mehr verschleiern als erklären.

fie kun«tiZniert yer »gilateralismus?ü
Es gibt keine einheitlichen Regelungen, wie die Abkommen ausgelegt, an-
gewendet oder überwacht werden. Das ist in den einzelnen Vertragswerken 
unterschiedlich und mehr oder weniger geregelt. Viele Abkommen kennen 
einen Gemischten Ausschuss für ihre Verwaltung. 9ragen über die Anwen-
dung, aber auch Streitigkeiten über die richtige Auslegung oder die Wei-
terentwicklung werden dort besprochen. Die Gemischten Ausschüsse be-
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stehen aus 9achbeamten beider Seiten. Beschlüsse kommen in diesen Gre-
mien nur einvernehmlich zustande. 

Wenn man sich also nicht einigen kann, bleibt die 9rage unbeantwortet. 

Die Verwaltung dieser vielen Abkommen ist deshalb recht aufwendig und 
im Ganzen auch unübersichtlich. Es wurde deshalb auch in der Schweiz die 
Idee eines CRahmenabkommensł diskutiert, das diese Vertragsverwaltung 
nach einheitlichen Kriterien bündeln könnte. Über das Stadium der Idee ist 
die Angelegenheit aber nicht hinausgekommen. 

Insgesamt funktioniert dieser CBilateralismusł recht gut. Die Gerichte der 
Schweiz und der EU, beziehungsweise ihrer Mitgliedstaaten, wenden sie 
an und gewähren 1rivaten einen funktionierenden Rechtsschutz. Soweit 
die Verträge EU-Recht übernehmen oder diesem nachgebildet sind, be-
rücksichtigt das Schweizerische Bundesgericht die Auslegung des Europäi-
schen Gerichtshofes. 

In den Verträgen wird das Bundesgericht nur verp6ichtet, die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs zu beachten, die zum Leitpunkt des 
Vertragsabschlusses bekannt war. Es ergibt aber Sinn, auch eine spätere 
einleuchtende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu berück-
sichtigen, schliesslich ist er mit EU-Recht am besten vertraut und für seine 
einheitliche Auslegung gescha?en worden. Das Liel der einheitlichen Re-
gelung kann auch nur so erreicht werden.

Keine Regelung gibt es für den 9all, dass sich die Schweiz und die EU 
über die Auslegung einer Vertragsbestimmung nicht einig sind. Wenn Ma-
rie-9rance aus 1aris beispielsweise in der Schweiz wirtschaZlich tätig sein 
will, muss sie das acht 0age im Voraus den Behörden melden. Nach Auf-
fassung der EU wird damit das 1ersonenfreizügigkeitsabkommen verletzt. 
Nach Au?assung der Schweiz ist es eine zulässige 6ankierende Massnah-
me. Wer hat rechtF Der Gemischte Ausschuss wird hier keinen Konsens Tn-
den.

Die Ei-enart yer EU
Wer diese institutionellen 9ragen diskutieren will, muss verstehen, wie die 
EU funktioniert. Sie ist ein besonderes Gebilde. Die quristen sagen 4 wie 
immer, wenn sie nicht weiterwissen 4, die EU sei eine StaatengemeinschaZ 
sui generis, also eigener Art. Es gibt in der Geschichte staatlicher Gebilde 
keine eindeutigen Vorbilder. 

Sie ist kein Bundesstaat und kein Staatenbund. Sie ist eine Rechtsgemein-
schaZ von Staaten, die von ihren Mitgliedern staatliche Luständigkeiten 
in begrenzten Bereichen übertragen bekommen hat. Sie kann zur Rechts-
durchsetzung 4 anders als ein Bundesstaat 4 nicht als Ultimo Ratio auf eine 
Bundesintervention zurückgreifen. Sie kann nur mit dem Entzug von Mit-
gliedschaZsrechten oder 9inanzmitteln reagieren. 

Die einheitliche Anwendung des GemeinschaZsrechts von abo da Roca in 
1ortugal bis Bia ystok in 1olen und von Kiruna in Schweden bis Ierapetra 
in Griechenland ist eine grosse Perausforderung. Wer die Schwierigkeiten 
des schweizerischen Bundesstaates bei der Rechtsdurchsetzung etwa des 
eidgenössischen Raumplanungsrechts im hintersten Kanton kennt, kann 
sich davon eine Vorstellung machen. 

Deshalb gibt es in der EU Instrumente zur Sicherung einer einheitlichen 4 
in der EU spricht man von homogener 4 Rechtsanwendung. Die nationa-
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len Gerichte müssen bei ihren Entscheiden, die sich auf EU-Recht stützen, 
in einem Vorabentscheidungsverfahren die Auslegung dieses Rechts beim 
Europäischen Gerichtshof abholen. So wird eine einheitliche Auslegung si-
chergestellt, ohne dass der Streitfall selber von einem EU-Gericht entschie-
den werden muss. 

Die EU-Kommission hat zudem die 9unktion einer Überwachungsbehörde. 
Stellt sie fest, dass ein Mitgliedstaat die Verträge nicht einhält, muss sie ein 
Vertragsverletzungsverfahren in die Wege leiten. Können sich Kommissi-
on und Mitgliedstaat nicht einigen, entscheidet der Gerichtshof. Es sollen 
also keine politischen Lielsetzungen mit diesem Verfahren verfolgt werden. 
Es geht um die Sicherstellung der Einhaltung der Rechtsp6ichten aus den 
EU-Verträgen. Deshalb soll ein Gericht darüber beTnden. Diese Mechanis-
men gehören zur DNA der EU. Im Rahmen des EWR gibt es analoge Mittel.

Im Verhältnis zur Schweiz gibt es solche Cüberstaatlichen Mechanismenł 
nicht. Und es wäre auch sehr schwierig, sie nach gleichem Vorbild aufzu-
bauen. Die Schweiz ist eben im Gegensatz zur EU oder zum EWR ein Ein-
zelstaat, der sich ja gerade nicht dieser besonderen RechtsgemeinschaZ an-
schliessen will. Und für sich alleine kann er keine Cüberstaatlichen Mecha-
nismenł scha?en.

Die Verhanylun-en Rver ein institutiZnelles 
Bv«Zmmen
Die EU will also bei den Marktzugangsabkommen mit der Schweiz einheit-
liche Spielregeln für den Binnenmarkt. Die Einheitlichkeit kann auf ver-
schiedene Weise gefährdet sein. Das EU-Recht entwickelt sich weiter, die 
Abkommen bleiben aber in der Leit stehen, in der sie abgeschlossen wur-
den. Ludem kann die Auslegung innerhalb der EU und der Schweiz unter-
schiedlich sein. Oder eine Vertragsseite kann ein Abkommen mangelhaZ 
oder gar nicht umsetzen. Was dannF

Ursprünglich waren die bilateralen Abkommen nach dem EWR-Nein der 
Schweiz aus Sicht der EU wohl als Übergangslösung gedacht. Diese Un-
zulänglichkeiten schienen für eine begrenzte Leit vertretbar. Nachdem ein 
Beitritt der Schweiz auf absehbare Leit unwahrscheinlich geworden ist, be-
urteilt man im Rest Europas die Situation anders. 

Seit )((2 hat die EU mehrfach festgestellt, dass sie mit der Schweiz neue 
Marktzugangsabkommen nur noch abschliessen werde, wenn die institu-
tionellen 9ragen für die bestehenden und für neue Marktzugangsabkom-
men vertraglich geregelt werden können. Mit anderen Worten: Die EU will 
aufräumen mit den Rechtsunsicherheiten und dem Dschungel der Ver-
tragsverwaltung.

Das bereits weit verhandelte Stromabkommen, aber auch andere mögli-
che neue Abkommen sind seither blockiert. Ludem macht die EU neustens 
auch auf andere Weise Druck: Sie hat die Gleichwertigkeit der Börsenauf-
sichtsregelung der Schweiz nur noch befristet anerkannt und droht somit, 
die Schweizer Börse in die Bredouille zu bringen. Ein unfreundlicher, aber 
nicht rechtswidriger Akt. Es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf Aner-
kennung der Gleichwertigkeit, selbst wenn diese objektiv gegeben ist.

Seit )(J  haben beide Seiten ein Verhandlungsmandat. Die Verhandlungen 
betre?en einzig und allein die relevanten Marktzugangsabkommen. Lwei 
Bereiche wurden bisher vor allem diskutiert: 

4
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Die vestehenyen Verträ-e sZllen yen Veränyerun-en yes EUPpechts 
an-e.asst weryenF Das ist nicht völlig neu. Schon heute Tnden solche 
Anpassungen im Rahmen der Gemischten Ausschüsse laufend statt. 
Nur sind die Vertragsparteien derzeit nicht zu Anpassungen verp6ich-
tet. nderungen werden –uasi freiwillig vorgenommen. Das Recht soll 
auch künZig zwar nicht automatisch übernommen werden, dies steht 
nicht zur Diskussion, wohl soll es aber eine Verp6ichtung geben. Der 
Schweizer Gesetzgeber darf nach wie vor entscheiden, muss aber mit 
Konse–uenzen rechnen, wenn er es nicht tut. Im Rahmen der Schen-
gen/Dublin-Assoziierung gibt es das schon. Der Schweiz wird dabei 
eine gewisse Mitsprache bei der Erarbeitung des neuen EU-Rechts und 
genügend Leit eingeräumt, ihr innerstaatliches Rechtsetzungsverfah-
ren verfassungskonform durchzuführen. Die wirklich heikle 9rage ist, 
was passieren soll, wenn die Schweiz eine Übernahme von geändertem 
EU-Recht ablehnt. Gilt dann das ganze Abkommen nicht mehr, oder soll 
die EU lediglich Ausgleichsmassnahmen tre?en könnenF 

4 TRr yie Schlichtun- eines Streits uny yen Entscheiy yarRver sZll ein 
-erichtliches Element ein-esetzt weryenF Hange war das unter dem 
Stichwort Cfremde Richterł in der Schweiz das Megathema. Inzwischen 
hat sich das heisse Eisen abgekühlt, und es zeichnet sich eine Schieds-
gerichtslösung unter Einbezug des Europäischen Gerichtshofs für die 
Auslegung des EU-relevanten Rechts ab. Dafür gibt es Vorbilder in an-
deren Abkommen.

Ursprünglich wünschte die EU darüber hinaus ein überstaatliches Überwa-
chungsverfahren, dieser 1unkt wird nicht mehr verhandelt. 

In neuster Leit sind zwei weitere Aspekte in den Vordergrund gerückt: die 
9rage der staatlichen Beihilfen und der 6ankierenden Massnahmen zum 
Schutz der Arbeitnehmer-Interessen. In der 9rage der staatlichen Beihilfen 
dürZen die Verhandlungen in Absichtserklärungen münden, von rechtli-
chen Verp6ichtungen wird wohl abgesehen. Das 0hema wird also dorthin 
verschoben, wo es auch hingehört: in die entsprechenden sektoriellen Ab-
kommen. 

Bei den 6ankierenden Massnahmen will der Bundesrat an seiner Croten Hi-
nieł festhalten, gleichzeitig aber mit den Sozialpartnern über eine ModiT-
kation der Mittel »also der bisherigen Acht-0age-Regelung; sprechen 4 wo-
bei die bisherige Schutzwirkung dieselbe bleiben soll. Ob das möglich ist, 
wird sich zeigen. Weshalb Bundesrat assis dieses heikle 0hema ö?ent-
lich zur Diskussion gestellt hat, ohne bei den GewerkschaZen zu sondie-
ren, bleibt sein Geheimnis. qedenfalls ist klar, dass ein Abkommen gegen 
die SV1 und die GewerkschaZen keinerlei hance hat. Da wird man sich 
Tnden müssen.

’hereNs LZ Such ’hin- as a Tree unch
Die Schweiz hat sich für den Sonderzug entschieden. Das institutionelle 
Abkommen ist der 1reis, den sie dafür zahlen muss. Man kann an diesem 
Abkommen, wie immer es aussehen wird, sicherlich einiges aussetzen. Ver-
handlungen sind immer ein Geben und Nehmen. Eines muss man sich aber 
bewusst sein: Das Grundproblem im Verhältnis zur EU kann auch damit 
nicht beseitigt werden. Möglichst nahe dabei sein zu müssen, ohne dazu-
gehören zu wollen, ist nun einmal eine schwierige Nummer. 
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